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S a t z u n g

der Gemeinde Weilheim Kreis Waldsbut über den Bebauungsplan Gewann

"Strittwiesaeker, Oeeebäeker und Untere Soheueräcker".

Aufgrund der §§ i, 2 und 8 ~ 10 dee Bundesbaugesetzes vom 23.6,1960

(BGBl. 1 Seite 341), §§ 111 Abs* 1, 112 Abo» 2 Hr.- 2 der LandeB-

bauordnung für Baden«Württemberg in der Passung von 20,6 <, 1972

(Ges.Bl. Seite 352) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für

Baden-Württemberg vom 16,9*1974 (Ges.Bl. Seite 373) hat der

Gemeinderat am

den Bebauungsplan für die Gewanne "Strittwiesäoker«, Oeschäoker und

Untere Soheueräoker" als Satzung beschlossen,

§ 1

p*WÄ1i*1il<*r> Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Pestsetzung der

Planungsgrenae im zeichnerischen Teil. -Lageplan-

§ 2
Bebauungsplan

Beatandteile des Bebauungsplanes tt
^ 'y ' ' n r ^ ?, mehmigt gemäß §11 des Bun-

Der Bebauungsplan besteht ausi desb; m 23.6. i960
1. Begründung und Erläuterung

2. Übersiohtsplan M. 1 : 5000 Undratsamt Waldshut
3. Zeichnerischer Teil, I*geplv/^h;]t/ gen10O0 *• Nov; 1975
4. Bebauungsvorschriften y'''TT"7*,Nv

/Rh >\^B .̂ \

Ordnungswidrigkeiten r, ;^^ */
Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, werben aufA-unÄ
Ton % 111 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt»

5 4

Inkrafttreten

Dies« Sataung tritt nach § 19 BBauG mit der Bekanntmachung ihrer

Genehmigung in Kraft,

Weilhaia, dam .§t.£,?. I. W? Der BtirgiWL%s*
Amt«verwese:



GEMEINDE 7891 WEILHEIM

BEBAUUNGSPLAN

"Strittwiesäcker"

Bebauungspia«
Anlage 8_ .,_ 11 das Bun-5 G*nehr, 3j|960

deeb

KOSTEN VORANSCHLAG shul

für die Ausführung der Kanalisation
(Nach Preisangabe der Firma A. Amlinger)

•

1.) Grabenaushub einschl. Wiederanfüllung *''

bis 1,50 m Tiefe 122,00 lfdm a U4,50 1.769,— DM

bis 2,00 m Tiefe 36,00 lfdm a Y$,50 709,—
bis 2,50 m Tiefe 15,00 lfdm a 26,-- 390,—

2.) Steinaeugrohre ^ 200 liefern und verlegen

165,00 lfdm a 34,00 5.610,—

3.) Schächte liefern und versetzen

bis 1,00 m Tiefe 1 Stück 220,—

bis 1,J0 m Tiefe 1 Stück 230,—

bis 1,50 m Tiefe 1 Stück

bis 2,00 m Tiefe 1 Stück 0,—

4.) Deckel für die Schächte mit
5 to befahrbar

4 Stück a 165,—

•\

;i,— dm

+ 11 $> Mehrwerts 1.127,60 DM

Tiengen/Hochrhein, den 8. Mai 1973

Der Architekt: FRIEDRICH W./fJECI
FREIER AI

7897 TIENGEH?HOl
NEU MfATT 9/r RA S *
TELEFjON Cf7*y4-\l/$?S$



Bebauungsplan

Genehmigt gemäß § 11 des Bun
desbaugesetzes vom 23. 6.1960

(BGBL I. S. 341)

Landralsamt Waldshut

Waldshut. den J^NOVj975

Anlage 2, Fertigung ..Ä..
aum Antrag vom //" f. fc

Eun Bei
äoker"

ittwiesäcker„Oeaehäck r und untere Scheuer
eim, Landkreis Waldshut.

Sie Gemeinde ^eiljräEm mit ca. 730 Einwohnern, ist eine vorwiegend
bäuerliche sieotang mit offener und geschlossener Bebauung längs
einer durchlaufenden Hauptstraße (Kreisstraße) und Anschlußbebauung
an absweigende Ortsstr&ßen.

Die heutige Bebauung entlang der Hauptstraße besteht aus hauptsäch
lich alteren landwirtschaftlichen Anwesen, die verhältnismäßig dicht
gedrängt in einem Ortskern zusammenfügen.

Die abzweigenden Ortsstraßen erschließen die Anschlußbebauung mit
hauptsächlich neueren.Wohnhäusern in offener Bauweise, Die durchweg
steile Hanglage, als Charakteristikum der Gemeinde, macht eine land
wirtschaftliche Hutzung der Freiflächen sali schwierig, trotzdem gibt
es .noch Toll-Laadwirte, was zur Pflege der Landschaft dringend not
wendig ist.

Die Einwohnerzahl ist auf Grund der guten Wohn- und gesunden Höhen
lage stetig im Steigen begriffen.

Die Einwohner der Gemeinde Weilheim sind bestrebt, Felder und Gärten
sauber und ordentlich zu halten. Auch die älteren Bauernhäuser im
Ortskern vermitteln ein ordentliches, sauberes und gepflegtes Gesamt
bild. Dies hatte zur Folge, daß Weilheia schon seit vielen Jahren
gerne von Feriengästen aufgesucht wird.
Außerdem erhielt die Gemeinde im Jahre 1972 den I .Preis als beste
Wohngemeinde des Landkreises„

Die Hachfrage nach Baugrundstücken ist in cl r Gemeinde sehr groß.Es
können ca. 50 auswärtige Interessenten nachgewiesen werden. Bis heute
ist es jedoch nicht gelungen, den Grundstäcksbedarf für die ortsan
sässigen Einwohner zu erschließen. Seit mehreren Jahren warten etwa
15-20 einheimische Interessenten auf einem Bauplatz in Weilhelm»

Die Gemeinde Wellheim ist bestrebt, als erstes das Interesse der
ortsansässigen Einwohner in Verbindung mit der finanziellen Möglich
keit der Gemeinde zu befriedigen. Aus diesem Grunde wurde zur Eigen
versorgung der Ortsbewohner die Aufstellung des Bebauungsplanes
"Strittwiesäcker, Oesohäoker und Untere Seh ueräckern beschlossen»

Als geeignetes Gelände für die Konzentriermig einer geordneten Bebau
ung und zur Ortsabrandung wurde das Gewann Strittwiesäcker" und der
Bau einer Ringstraße ("Untere Scheueräeker") ausgewählt.
Dieses Gelände mit einer Fläche von 6.000am liegt an einem leichten
Südosthang am südlichen Teil der bestehenden Bebauung angrenzend.
Ein Flächennutzungsplan besteht für die Gemeinde Weilheim noch nicht.
Durch die Lage des Geländes an einer bestehenden und ausgebauten
Ortsstraße (Steinbruchweg) ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes
auch ohne Fläohennutaungsplan durchaus als odenordnende Maßnahme
anzusehen und würde einem späteren Flächen» tzungeplan nicht ent
gegensehen.



Bebauungsplan
—2 ~ Genehmigt gemäß §1] des Bt

desbaugesetzes vom 23 6 191
Die Erschließung der Gmmdstüeke erfolgt über die bestehendes; ,s 34 '
Straße* die einer erhöhten Frequentierung durchaus gewachsen ist.

Landrafsamf Waldshut
Die Gemeinde Weilheia ist dem Srimkwasser-Ztrc ckverband. Höehea« *
schwand angeschlossen, wodurch die grinkwasa rver8orgjaagsvo3^fl' H, Nov, IQju
wahrleistet ist. Die häuslichen Abwasser werden der Zentral-!"
anläge in fiengem zugeführt« Ein Baustsammles? liegt in
barer Bähe des Geländes® Auch die Stromversorgung ist i
Kostenauf&aM gewährleistet. Sin genügend starkes Kabel b/efi
sich direkt in der Sähe auf der gegenüberliegenden Sti

Das Gelände im Gewann "Strittwiesäeker" ist Ms |etzt im
eines Junglandwirtes« welcher Tollandwirt ist und die La&»w*.«
sehaft hauptberuflieh ausübt. Für landwirtschaftliche Zwecke
dieses Gelände Jedoch von geringem 3futzea und würde bei einer even
tuellen Teräußena&g als Baugrumdstück dazu beitragen, daß der jung©
¥el3*ndvirt sein altes landwirtschaftliches Anwesen sanieren
kannte. Dies liegt sicher auch im öffentlichen Interesset da die
Bewirtschaftung der Flachen notwendig ist und heute nur nach
rationeller Methode mit modernen Maschinen möglich und existenz
sicher ist»

Die Gemeinde tfellhein besitzt das Gelände "Untere Scheusräeker*.
Dieses Gelinde wurde für den Bau einer Turmh&lle offengehalten«
Zwischenzeitlich wurde die furnaalle im Gewe m "Seheueräcker" er
stellt. Es wurde vom Semiinderat heaohhlossea diese Baulücke mit
einer Wohnbebauung zu schließen, Das Gelände für eine eventuelle
Erweiterung des Kindergartens wurde vorgesehen.
Das Gelände im Gewann " Oeseaäeker" ist landwirtschaftlich schlecht
zu bewirtschaften und wurde zur Ortabrundung mit einer Bebauung
konzipiert.

23« Art des Baugebietes ignd Bauweise
»i nr iiiiniaimiiimBmmam*i—m**imm tarn ••rir—»»m« »

Das Plauumgsgsblet wird im Gewann "Strittwietiäoker" und "Oesohäcker"
als allgemeines Wohngebiet <WA) i»3, des § 4 der BAuBTO und im
Gewann "Untere Scheueräcker" als reines Wohngebiet (WH) festgesetzt,
es dient somit vorwiegend dem Wohnen, Bezüglich der Art der zu
lassigen Gebäude, ihrer Stellung und Gestaltung sowie bezüglich
des Hasses der baulichen Satzung der Grunds icke wird auf die Dar
stellung und Eintragungen im Lageplan und atr? die beiliegenden
Bebauungsvorschriften verwiesen, welche einen Bestandteil des Be
bauungsplanes bilden«,

Bis geplante Bebauung wurde im Lageplan 1JS, 1t1000 (Anlage 3)
•ingssaieanet. Es ist offsas Bauweide mit Ehizelhä»?*era vorge-

Der Bangneigung entsprechend kommen nur Gebinde in Frage, die nach
der Bergseite eingeschossig und nach der Salrselte zweigeschossig
im Erscheinung treten. Der Ausbau des Dachgeschosses ist mit Be-
grensung dei? tnlestdcke zugelassen«,

Die Baal der Tollgesch« asss ist auf zwingend. 1 + ausgebautes Unter-
fesohoss festgesetzt. Das Haß der baulichen Butsung der Grundstücke
st ferner begremet durch die Grumdfläehenaahl, die im Baugebiet

einheitlich auf 0S3 als HSaastwert festgesetzt und im Lageplan
eingetragen ist. Dies bedeutet,daß höchstens 1/35 dar Bauparsellen-
grsle innerhalb der festgesetsten Bmugremseii überbaut werden darf
Tvergi, § 19 der BauBfO). I» Lageplan sind die Bmugrensen maßlioh
festgesetzt,
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IIIc Kosten

Die Kosten welche der Gemeinde durch die vorgesehene Erschließung
des Baugebietes - nämlich für Straßenbau« Kanalisation, Wasser»
Leitung sowie der Straßenbeleuchtung - voraussichtlich entstehen
werden, sind in Überschläglicher Berechnung als besondere Anlage
beigefügt. Bei Erhebung von Anliegerheiträg©n kann die Gemeinde
jedoch den größten Seil dieser Aufwendungen wieder vereinnahmen,
bzw« die Kosten von vornherein auf die Grundstückseigentümer um
legen.

Durch die unmittelbare Lage an der bereits erschlossenen Straße,
fallen für die Versorgung mit Frischwasser und slektr. Strom nur
sehr geringe Kosten an.

IT. Beabsichtigte Maßnahmen

Der vorliegende Bebauungsplan "Strittwiesäcker,Oeschäoker und
Untere Scheueräcker" soll die Grundlage für die Umlegung oder
Grenzregelung, ferner für etwaige Enteignung, tftt öffentliche
Zwecke, Erschließung und Festlegung des besonderen Verkaufs-
reehtes für unbebaute Grundstücke bilden, sofern diese Maßnahmen
im Vollzug des Bebauungsplanes erforderlich werden.

Wellheim, den 8. August 1974

Die Gemeindet Weilheim

Der Bürgermeistert/0

Bebauungsplan

Genehmigt gemäß § 11 des Bun
desbaugesetzes vom 23. 6.1960

(BGBL. I. S. 341)

Landraisamt Waldshut

1h. Nov. 1975
Waldshut, den

Friedric
freier Ajqbhimk^i/-

Adolf Gamp
freier Architekt

7897 «iengcn, 7891 Weilheim



Bebauungsplan
./ Genehmint gemäß §11 des Bun

desbaugesetzes vom 23. 6. 1960 (,
\ {bgbl i. s. 341) Anlage 3 9 Fertigung ......T.

Landrahamt Waldshut m Bebauungsplan "Strittwiesäcker,
\h Mn„ 4mc Oeschäoker" und "untere Scheueräckern

Waldshut, H^n *• wov. 7975 der Gemeinde Weilhein,

....ylLf.-.All

orgohrlften

sun BebafcungOTa^Stiftttwiesäcker", "Oeschäcker" und •untere
Scheuerädkerw^^PfVinde Weilhein,Landkrcie Waldshut.

A, Recht

1.) §§ 1 und 2, 8 und 9 des BBauG tob 25.6.19(0 (B3BL,I)
Seite 541.

2.) §§ 1 bis 27 der Verordnung aber die bauliebe Hutsung der
Grundstücke (Baunutzungsverordnung) in der Fassung tos
26.11.68 (BGBL.I S.1238) BauNVO.

3.) § 1 der Verordnung der Landesregierung «ur Durchführung
des BBauO Tom 27X1961 (Ges.KL.8.208).

4.) $f 1 bis 3 der VOB über die Ausarbeitung der Bauleitplane
sowie über die Barstellung des Planinhaltes (PUnseleben-
verordnung) vom 19.1.1965 (B0BL.1, 8.21).

5.) §§ 3 und 111 der LBO für Baden-Württemberg in der Fassung
vom 20.6.1972 (Ges.Bl. 8.331 ISO).

B. festsetsungen

I. Art der baulichen Hutsung

§ 1 Bangebiet

Bas Gewann "Strittwiesäcker" und "Oeschäcker" (nördlich des
Fußweges) Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ist eis
allgemeines Wohngebiet (WA) und des Gewann "untere Scheuer
äcker« (südlich des Fußweges) ist als reines Wohngebiet (WH)
festgesetzt.

§ 2 Aw<f**e*iier

Soweit nach § 4 BauBVO Ausnehmen vorgesehen, sind diese auch
Bestandteil des Bebauungsplanes.

$ 3 Hebern- und Versorgungsanlagen

(1.) Hebenanlagen 1.8. des $ 14 Abs. 1 BauBVO sind sulässig.
(2.) Versorgungsleitungen i.S. des § 14 Abs. 2 BauHVO

eis Ausnahmen sugelessen.

II. Med der baulichen Hutsung

§ 4 Allgemeines

as) und der fehl der Vo

- t •
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§ 5 y •—lsms Maß der^banUchen^Jutsung

I +U«•^?e*»t;J^^kSohtigung von § 9 dieser Vor-
schosses möglichbei JfSJl^S dmr^ollgsschomsse nichtSchriften und wird auf die Zahl der o^ge» BebauungSplan
angerechnet. Genehmigt gemäß §11 des Bun-

_M - desbaugesetzes vom 23. 6.1960
IIIa n«—«tan und «n^^h^ubare Grnndstücksfjgchc (BG3L, s. 341)

__———- Landratsamt Waldshut
§ 6 Bauwelse 1* Nov. 1975

Waldshut, den

(1.) AI. •— **** «• °"~ B"*"U' '••t8"'et't-

MW*»» »^g^TI^BTO^ÖT22 A». 4

(♦.) ». ******* -"* «twr.oh-d d.r BUt»g««g 1» I«-
plw festgelegt

J 7 IIb«*—»—•» arimdlrtU'*«^»^«

41J erf»E*•KT!»**.*«'* 1« U«P*».
<,.> a- «« -*• •sssrrs "sTf^e-fs.*»^-und Versorgungsanlagen i.s. aea 9 ? «*

schrift sulässig.

$8 ft—M- und Qebännmabstamd

1. <#+.« .%.* örenss-. Fenster- und Gebäude-

it. ir-rr*tifttmue

- 3 -



Bebauungsplan
Genehmigt gemäß §„ d
äesb™3&etzeS vom 23 6-19

-. 5 - (ßGß*" '• S. 341} '
* v """) ^aidratsamf WaM-J,..«
(2.) Bie Senn der Gebäude vom eingebauten Gelände bis sur «raufe

darf auf der sweigeschossigen Sslseite höohstear^jfi^en^^
betragen« _ '"**

<3.) Bie bergseitige Sookelh8he der Gebäude im feilgebiet
wiesäoker» (Oberkante BrdgeschoSfußbodenT Ist aögli«

als p^JOm über
laelplanua« ist

auf die erforderliche Bamme, auf Bauseingsng
Fenster besonders Rücksicht au nehmem.

(4.) An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet,
sie im einem angemessenen Grddemverhältnis sum Hauptgebäude
stehen und sieh architektonisch einfügen.

(5.) FensterSffhungen sind in ihrer Größe und Verteilung im der
Wandfläche harmonisch su gestalten,

(6.) Bis Wohngebäude erhalten Satteldächer. Für die Bachdeckung
sollen dunkle Hiegel verwendetwerden.

(7.) Bie Ausführung eines Znlestookes bis su höchstens 0,30m kann a
sugelmssen werden. Als Höhe des Knlestoekee gilt das naß von
Oberkante Baohgesehoß-Bohdeeke bis sum Schnittpunkt &w Bm-
fassungswsnd mit der Oberkante der fragenden Baohkonstraktlon.

§9 Abs. 8 erhält folgende Fassung:

-dSen^e^
(maxxmal 22°) sind Schleppgauben nicht^lässxgDaChneigung

§ 10 Hebensnlmgen, und Gemsen

lingeplmnt werden«.
ein einheitliches Gneises bilden und arehitcktonisöh*gut har
monieren. Bei Garagen mit Flachdächern darf die Büke über den
eingeebneten Gelände nicht mehr als 2.40* betragen»

angiTHffSSftnwm Gräfienverhältnis
sum nsnp-sgebsaae »tenen und sind wie auch die Garagen mit
diesem in guten baulichen Husammenhaag xa. bringen»

<2)> Garagen sollen möglichst alt dem Hauptgebäude verbunden oder
dem«Sie sollen susammem mit Asm Hauptgebäude

<3.) Hellen alt direkter Ausfahrt sur Straße sind nur dann
ww—t d&a Ausfahrt entweder keinen fielämdeeinschnitt
einen solchen von nächstens 1»00a Tiefe erfordert.oder

§11

(1.) Sie Unfri der Grundstücke sind einheitlieh su
O,f0a

(2.) Bie Verwendung von Stacheldraht als Binfriedung ist nicht
gestattet»

- A~

8
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(3.) Wo Strassen im Geländequerschnitt liegen, sind «^* f**0*"*
*3 ' derlieh^erficnde Stützmauern Xtoseto Strasse und auf den

Grundstücken so niedrig wie möglich sujbjilten. »•»«*•-
mauern sind in Siohtbeton oder hell verputst auasufunren.

§ 12 ^^^tflftitfg^^altnng und Vorgärten

(1.) Anfüllungen und Abtragungen auf den Grundstttc^ stnds»
1 durlhsufuhren, daß diS gegebenen natürlichen »J1BB*«f«g«lt-Ssse möglichst wenig beeinträchtigt w«pmn. f« ag***!

Verhältnisse der Haohbargrundstüoke sind dabei su berüok-
elohtlgeno

(2.) Vorgärten sind nach ^*8»*^^J£ *SK« Si de^lS?**oder Basenfläohe ansulegen und su unterhalten.J** Jj£ ff*:
Pflanzung von Bäumen und aträuohern sollem bodenständige Ge-
hölse verwendet werden.

(5.) Vorplätse und Garagenausfahrten müssen planiert und befestigt»
1 d.hTmit einem etraWmäßigem Belag versehen werden.
(4.) Offene Hofflächen und Waschetrcokenplätse sind sur Straße

durch geeignete Bepflansung absusohirmen.

§ 15 Entwässerung

(1.) Bie häuslichen Abwässer sind entsprechend der Kanalisations-
Satzung der Gemeinde abzuführen.

(2.) Bie für die Hsasentwässerungiianlagon erforderliche
* ' ™*,+i4rt>m TüT-iftuhnia bleibt unberührt.

? 4J ttHT»" W Befreiung

(1.1 Für Ausnahmen und Befreiung gilt $ 31 HBsuO In Verbindung
mit 5 94 LBO.

(2.) Ausiiahmen von § 7 Abs.4 <»»^^i^>n^1L9«Äass^Bebanungsvorschriften können im BinselfäUen sugeOassen
•aanäaeu

Bebauungsplan

Genehmigt gemäß §11 d- Bun-
desbaugesetzes vom 23. 6.1960

(BG3L.I. S. 34 0
Landratsam^W^hul^

Weilhein, dem .§:.&5?i#. •^- ♦ waidshut, den

Ber Bürgermeistert
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